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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.06.1977 

Geschäftszahl 

0573/77 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 0230/77 E 26. Mai 1977 VwSlg 9334 A/1977 RS 2 

Stammrechtssatz 

Eine richterliche Tätigkeit als Vorsitzender was immer für eines richterlichen Senates bei Gerichtshöfen erster 
Instanz kann regelmäßig nur von einem Richter ab der Standesgruppe 3 erwartet werden. 


